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mit E-Mail vom 02.07.2020 beantragten Sie nach dem Informations-
freiheitsgesetz des Bundes (IFG) Zugang zu folgenden.Informationen:

- Kommunikation mit dem ADAC zur Rücknahme der StVO-Novelle

- Insbesondere Kommunikation zu möglichen Formfehlern in der No-
velle

- in elektronischer Form

Hierzu ergeht folgender Bescheid:

l. Ich lehne Ihren Antrag ab, da ein Anspruchnichtbesteht.

2. Der Bescheid ergeht auslagen- und gebührenfrei.

Begründung:

In BeantwortungIhres Anliegens wird davon ausgegangen, dass Sie
sich bezüglich der „‚Rücknahme der StVO-Novelle“ auf die 54. Ver-

ordnung zur Änderungstraßenverkehrsrechtlicher Vorschriften vom
20.04.2020, in Kraft getreten am 28.04.2020 (BGBl. IS. 81 4),bezie-
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hen.

Im BMVlliegt keine Kommunikation bzw. kein Schriftverkehr mit
dem ADACbezüglich einer etwaigen teilweisen Rücknahmeder
StVO-Novelle vor. Jeder Anspruch auf Informationszugangsetzt vo-
raus, dass die begehrten Informationen bei den in. Anspruch genom-
menen Stellen tatsächlich vorhanden sind (BVerwG NJW 2013, 2538
(2539)). Ein Anspruch nach dem IFG auf Zugang zu Informationen
besteht dann nicht, wenn diese in der beantragten Form mit einem
bestimmten Inhalt nicht existieren (Brink/Polenz/Blatt/Polenz, IFG,1.

Aufl. 2017, IFG $2 Rn.7).

Inwieweit Umweltinformationen im Sinne des $ 2 Absatz 3 UIG oder
zur Verbesserung der gesundheitsbezogenen Verbraucherinformation
im Sinne des $ 1 VIG betroffensein sollten, ist nichtersichtlich.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag   
Rechtsbehelfsbelehrune:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Bun-
desministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Invalidenstraße
44, 10115 Berlin, einzulegen.
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